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Land Burgenland 
Abteilung 3 - Finanzen 

 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

 Mag. Ing. Christoph Lach 

Hauptstraße 15-17/Vorderhaus 

7132 Frauenkirchen 

Eisenstadt, am 05.05.2026 
Tel.: +43 57 600  

E-Mail: post.a3@bgld.gv.at 

Zahl: 2025-021.762-12/2 
OE: A3 
 (Bei Antwortschreiben bitte Zahl und OE anführen) 

Betreff: Anfrage betreffend Forderungen der Landesholding Burgenland gegenüber dem 
Land Burgenland 

 
 

Sehr geehrter Herr Lach! 

 

Wir haben Ihren Antrag auf Zugang zur Information betreffend Forderungen der Landesholding 

Burgenland an das Land Burgenland (~202,5 Mio. €) und deren bilanzielle und budgetäre 

Darstellung beim Land am 7. April 2026 per E-Mail erhalten. 

 

Wir beantworten hiermit Ihren Antrag innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen (§ 8 Abs. 1 

IFG). 

 

Wir haben die in Betracht kommenden Interessen an der Erteilung der Information einerseits und an 

der Geheimhaltung der Information andererseits gegeneinander abgewogen. Da die Interessen an 

der Geheimhaltung teilweise überwiegen, ist die Information betreffend die Frage 2 nicht zu erteilen; 

im gegenständlichen Fall sind diesbezüglich Geschäfts- bzw. Betriebsgeheimnisse zu wahren. Es 

überwiegen daher die Geheimhaltungsgründe nach § 6 Abs. 1 Z 7 IFG; zu Fragen 1 (teilweise), 4 

und 5 liegen bereits veröffentliche Informationen vor (§ 9 Abs. 1 IFG). Siehe zu Ihren konkreten 

Fragen nachstehend:  
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1. Buchhalterische, haushaltsrechtliche und budgetäre Erfassung 

Ich ersuche um Übermittlung von Unterlagen, Auszügen oder Darstellungen aus dem 

Landesbudget, dem Rechnungsabschluss oder sonstigen Finanzunterlagen, aus denen 

hervorgeht, ob und in welcher Form diesen Forderungen entsprechende Verbindlichkeiten, 

Verpflichtungen oder vergleichbare finanzielle Positionen auf Ebene des Landes Burgenland 

gegenüberstehen und wie diese Positionen haushaltsrechtlich, bilanziell und im Budget zugeordnet 

sind. 

 

Fragebeantwortung: 

 

Im Konzernabschluss der Landesholding Burgenland GmbH zum 31. Dezember 2024 werden die 

gesamten konsolidierten Forderungen der Konzerngesellschaften gegenüber dem Land zum 

Stichtag 31.12. dargestellt. 

Bei den gegenständlichen Forderungen in Höhe von MEUR 202,5 handelt es sich in Summe um 

Forderungen von 25 Landesgesellschaften (inklusive Landesholding Burgenland GmbH), per 

Stichtag 31.12.2024 gegenüber dem Land. 

Die Forderungshöhe belaufen sich dabei von EUR 50 bis MEUR 180,5. 

 

Diese zeigen sich wie folgt: 

 

Forderungen Landesgesellschaften gegenüber Land per 31.12.2024 in EUR 

KRAGES - Burgenländische Krankenanstalten GmbH  180.535.185,09 

Business-Park Heiligenkreuz GmbH 11.522.349,54 

Businesspark Müllendorf GmbH 3.394.671,78 

Pflegeservice Burgenland GmbH 2.324.803,79 

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 1.327.381,70 

SOWO - So Wohnt Burgenland GmbH 1.002.984,54 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH 560.541,95 

Digital Burgenland GmbH 456.556,95 

Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH 390.000,00 

Soziale Dienste Burgenland GmbH 368.678,16 

Akademie Burgenland GmbH 212.056,80 

LIB-Landesimmobilien Burgenland GmbH 131.219,55 

Betreuung und Pflege Burgenland GmbH 82.133,20 

Selbsthilfe-Werkstätten-Burgenland-GmbH 72.279,80 
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Gesundheitstage Burgenland GmbH 40.147,36 

Burgenländische Pflegeheim Betriebs GmbH 38.184,98 

Labor Burgenland GmbH 22.285,08 

Technologiezentren und Immobilienentwicklung Burgenland GmbH 8.740,66 

KBB Kultur Betriebe Burgenland GmbH 4.784,31 

Sport Burgenland GmbH 4.250,91 

Konferenzhotel Schlaining Ges.m.b.H. 3.667,50 

Landesholding Burgenland GmbH 1.800,25 

Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH 874,00 

Kurbad Bad Tatzmannsdorf GmbH 293,00 

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH 50,40 

gesamt 202.505.921,30 

 
 
Diese Forderungen werden grundsätzlich auch in dieser Höhe im Rechnungsabschluss des Landes 

per 31.12.2024 ausgewiesen. Eine wesentliche Abweichung ergibt sich bei der Verbindlichkeit 

gegenüber der KRAGES - Burgenländische Krankenanstalten Gesellschaft m.b.H: Während im 

Konzernabschluss die Forderungen aus der Abgangsdeckung gegenüber dem Land und den 

Gemeinden in ihrer Gesamtheit ausgewiesen werden, wird im Rechnungsabschluss des Landes nur 

der Landesanteil in Höhe von 90% als Verbindlichkeit ausgewiesen. 

Abweichungen (ca. MEUR 2,8) ergeben sich darüber hinaus u.a. in der Art des Ausweises bzw. 

aufgrund von zeitlichen Abgrenzungen: 

 

- zum Teil werden diese Forderung im Rechnungsabschluss des Landes (aufgrund der 

Sichtweise des Landes) nicht als Verbindlichkeit, sondern z.B. als Rückstellungen 

ausgewiesen.  

- zum Teil ergeben sich Abweichungen aufgrund unterschiedlicher zeitlicher Abgrenzungen 

zum Bilanzstichtag. 

 

Nach Abzug des Gemeindeanteils in Bezug auf die burgenländische Krankenanstalten GmbH (rund 

MEUR 9) entspricht der Ausweis auf Landesebene in Form von Verbindlichkeiten bzw. 

Rückstellungen im Wesentlichen den im Konzernabschluss der Landesholding Burgenland GmbH 

gegenüber dem Land ausgewiesenen Forderungen. 
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Weiters ersuche ich um Übermittlung von Kontennachweisen, Budgetstellen oder sonstigen 

Zuordnungen, aus denen eine entsprechende Erfassung oder Zuordnung dieser Position 

hervorgeht. 

 

Hier verweisen wir auf die auf der Homepage des Landes veröffentlichten Informationen im 

Rechnungsabschluss 2024 und Landesvoranschlag 2024.  

 

2. Rechtliche Grundlage der Forderungen 

Ich ersuche um Übermittlung sämtlicher Verträge, Vereinbarungen, Gesellschafterbeschlüsse, 

Regierungsbeschlüsse oder sonstiger Rechtsakte, aus denen sich die rechtliche Grundlage dieser 

Forderungen ergibt. 

 

Der Beantwortung stehen Geschäftsgeheimnisse nach § 6 Abs. 1 Z 7 IFG entgegen.  
 

3. Darstellung im Zusammenhang mit finanziellen Verpflichtungen 

Ich ersuche um Übermittlung von Unterlagen, Berichten oder Darstellungen, in denen diese 

Forderungen im Zusammenhang mit dem Gesamtschuldenstand, den finanziellen Verpflichtungen 

oder vergleichbaren Kennzahlen des Landes Burgenland dargestellt oder berücksichtigt werden. 

 

Die Berechnung des öffentlichen Schuldenstands folgt den Vorgaben des Europäischen Systems 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010, EU-Verordnung Nr. 549/2013). Gemäß 

diesen Vorgaben sind Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Einheiten desselben 

(staatlichen) Teilsektors (im vorliegenden Fall das Land Burgenland) entsprechend (ähnlich einem 

Konzernabschluss) zu konsolidieren, um einen Doppelausweis von öffentlichen Verbindlichkeiten zu 

vermeiden. 

Der Ausweis des öffentlichen Schuldenstands nach ESVG 2010 (auch nach Teilsektoren des 

Staates) erfolgt in Österreich durch die Statistik Austria. 

 

4. Bewertungs- und Entstehungsunterlagen 

Ich ersuche um Übermittlung von Unterlagen, Berechnungen, Bewertungsansätzen, Gutachten 

oder sonstigen Dokumenten, die der Entstehung und Bewertung dieser Forderungen zugrunde 

liegen. 

 

Dazu wird auf das Firmenbuch, ein öffentlich zugängliches Register, verwiesen, das die geprüften 

Jahresabschlüsse der jeweiligen Gesellschaft enthält.  
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5. Zahlungsflüsse 

Ich ersuche um Übermittlung von vorhandenen Unterlagen über Zahlungsflüsse zwischen dem 

Land Burgenland und der Landesholding Burgenland im Zusammenhang mit diesen Forderungen, 

insbesondere von Zahlungsübersichten, Zahlungsplänen oder Tilgungs- bzw. vergleichbaren 

Vereinbarungen. 

 

Dazu wird auf das Firmenbuch, ein öffentlich zugängliches Register, verwiesen, das die geprüften 

Jahresabschlüsse der jeweiligen Gesellschaft enthält.  

 

6. Weitere vergleichbare Sachverhalte 

Ich ersuche um Übermittlung von Unterlagen oder Berichten, in denen Forderungen von 

Landesgesellschaften oder Dritten gegenüber dem Land Burgenland dargestellt sind, sofern 

diesen keine unmittelbare Darstellung als Verbindlichkeit im Landesbudget oder 

Rechnungsabschluss gegenübersteht. 

 

Diese Fragestellung ist mangels Konkretisierung im Hinblick darauf, welche Forderungen genau 

gegenüber dem Land Burgenland angesprochen sind, nicht beantwortbar.  

 

Abschließend fragen wir an, ob der Antrag vom 07.04.2026 auf Erlassung eines Bescheides 

aufrechterhalten wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung: 

 

Cornelia Kunkic, MSc MSc 

 

Amt der Burgenländischen Landesregierung ● A-7000 Eisenstadt ● Europaplatz 1 

Telefon +43 57 600-0 ● Fax +43 2682 61884 ● E-Mail anbringen@bgld.gv.at 

www.burgenland.at ● Datenschutz https://www.burgenland.at/datenschutz 

https://www.burgenland.at/datenschutz
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